
 
 

BÜNDNIS „KOMMUNEN FÜR BIOLOGISCHE VIELFALT“ 

SATZUNG 
 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

1. Der Verein führt den Namen „Kommunen für biologische Vielfalt e.V.“ und wird 

im Vereinsregister eingetragen. 

2. Der Verein hat seinen Sitz in Heidelberg.  

3. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2 Zweck des Vereins 

1. Der Zweck des Vereins ist die Förderung des Naturschutzes i. S. d. § 52 Abs.2 

Nr. 8 der Abgabenordnung (AO) in der derzeit gültigen Fassung, insbesondere 

die Erhaltung und Stärkung der biologischen Vielfalt in Gemeinden, Städten 

und Landkreisen.  

2. Der Vereinszweck wird insbesondere durch  

 die Förderung und Unterstützung von Maßnahmen der Gemeinden, 

Städte und Landkreise zur Erhaltung und Stärkung der biologischen 

Vielfalt in den Bereichen Freiraumschutz im Gemeinde- bzw. 

Kreisgebiet, Arten- und Biotopschutz, Nachhaltige Nutzung, 

Bewusstseinsbildung und Kooperation, 

 die Förderung des fachlichen Austausches zwischen Gemeinden, 

Städten und Landkreisen, 

 das Verfassen gemeinsamer Positionen, 

 die gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit und 

 die Initiierung gemeinsamer Gutachten, Untersuchungen, Projekte etc.  

zu den oben genannten Themen verwirklicht. 

 

§ 3 Gemeinnützigkeit und Mittelverwendung 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke i. S. 

d. Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke" der AO. 

2. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie 

eigenwirtschaftliche Zwecke.  

3. Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet 

werden.  

4. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als 

Mitglieder auch keine (sonstigen) Zuwendungen aus Mitteln des Vereins; eine 

Reisekostenerstattung ist möglich.  

5. Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd 

sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  



 
 

6. Jeder Beschluss über die Änderung der Satzung ist vor dessen Anmeldung 

beim Registergericht dem zuständigen Finanzamt vorzulegen. 

 

§ 4 Mitgliedschaft 

1. Mitglied des Vereins können kommunale Gebietskörperschaften werden, die 

die Deklaration „Biologische Vielfalt in Kommunen“ unterzeichnet haben. 

Mitglieder sind alle jene Kommunen, welche die unterzeichnete Deklaration 

„Biologische Vielfalt in Kommunen“, eine Beitrittserklärung sowie einen 

rechtlich verbindlichen Beitrittsbeschluss beim Vorstand eingereicht haben.  

2. Andere natürliche und juristische Personen, die die Ziele des Vereins 

unterstützen, können assoziierte Mitglieder werden; sie erhalten dadurch 

Teilnahme- und Informationsrechte an den Aktivitäten des Vereins, haben 

aber kein Stimmrecht in der Mitgliederversammlung. Über den schriftlichen 

Antrag entscheidet der Vorstand. 

 

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 

1. Der Austritt aus dem Verein ist zum Ende des Kalenderjahres zulässig. Er 

erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Vorstandsmitglied unter 

Einhaltung einer Frist von drei Monaten bis zum Schluss des Kalenderjahres 

(31.12.). 

2. Ein Mitglied kann, wenn sein Verhalten in grober Weise gegen Interessen des 

Vereins verstößt oder es trotz Mahnung mit dem Beitrag für drei Monate im 

Rückstand bleibt, durch den Vorstand mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen 

werden. Dem Mitglied muss vor der Beschlussfassung Gelegenheit zur 

Rechtfertigung bzw. Stellungnahme gegeben werden. Gegen den 

Ausschließungsbeschluss kann innerhalb einer Frist von drei Monaten nach 

Mitteilung des Ausschlusses die nächste Mitgliederversammlung angerufen 

werden, die abschließend entscheidet. Über den Ausschluss beschließt die 

Mitgliederversammlung mit Dreiviertelmehrheit der abgegebenen Stimmen. 

 

§ 6 Mitgliedsbeiträge 

1. Die Mitgliederversammlung erlässt eine Beitragsordnung, die insbesondere 

die Höhe der jährlich zu zahlenden Beiträge aller Mitglieder regelt.  

2. Der jährliche Mitgliedsbeitrag ist grundsätzlich von jedem Mitglied zu zahlen, 

Ausnahmen sind durch die Beitragsordnung geregelt.  

 

§ 7 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind: 

 die Mitgliederversammlung und 

 der Vorstand. 



 
 

 

§ 8 Mitgliederversammlung 

1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Sie ist für alle 

Angelegenheiten zuständig, soweit sie nicht durch Satzung einem anderen 

Vereinsorgan zugewiesen sind. In Angelegenheiten, die in den 

Zuständigkeitsbereich des Vorstandes fallen, kann die Mitgliederversammlung 

Empfehlungen an den Vorstand beschließen. Der Vorstand kann seinerseits in 

Angelegenheiten seines Zuständigkeitsbereiches die Meinung der 

Mitgliederversammlung einholen. 

2. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. Außerdem 

muss die Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn die Einberufung 

von einem Fünftel der Mitglieder unter Angabe des Zwecks und der Gründe 

von dem Vorstand schriftlich verlangt wird.  

3. Jede Mitgliederversammlung wird von der/dem Vorsitzenden oder von 

der/dem stellvertretenden Vorsitzenden schriftlich unter Einhaltung einer 

Einladungsfrist von sechs Wochen einberufen. Steht die Wahl von 

Vorstandsmitgliedern an, erfolgt die Einberufung spätestens zwei Jahre nach 

der letzten Neuwahl i. S. d. § 9 Nr. 3. Dabei ist die vom Vorstand festgesetzte 

Tagesordnung mitzuteilen. Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor 

einer Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der 

Tagesordnung beantragen, dies gilt nicht für Satzungsänderungen und 

Vorstandswahlen. Der/die Versammlungsleiter/in hat zu Beginn der 

Mitgliederversammlung die Ergänzungen bekannt zu geben. 

4. In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. Zur Ausübung 

des Stimmrechts kann ein anderes Mitglied im Sinne von § 4 Nr. 1 der 

Satzung oder eine beliebige natürliche Person schriftlich bevollmächtigt 

werden. Die Bevollmächtigung ist für jede Mitgliederversammlung gesondert 

zu erteilen. Eine bevollmächtigte Person oder ein bevollmächtigtes Mitglied 

darf das Stimmrecht von nicht mehr als sieben Mitgliedern wahrnehmen. 

Assoziierte Mitglieder können teilnehmen, haben aber kein Stimmrecht.  

5. Versammlungsleiter/in ist der/die Vorsitzende und im Falle seiner/ihrer 

Verhinderung der/die stellvertretende Vorsitzende. Sollten beide nicht 

anwesend sein, wird ein/e Versammlungsleiter/in von der 

Mitgliederversammlung gewählt. Soweit der/die Schriftführer/in nicht 

anwesend ist, wird auch dieser/diese von der Mitgliederversammlung gewählt. 

Sind Vorstandswahlen Bestandteil der Tagesordnung der 

Mitgliederversammlung werden ein/e Versammlungsleiter/in sowie ein/e 

Schriftführer/in von der Mitgliederversammlung gewählt, die nicht Mitglied des 

Vorstands sind.  

6. Die Mitgliederversammlung kann eine Änderung der vom Vorstand gesetzten 

Tagesordnung beschließen, dies gilt nicht für Satzungsänderungen und 

Vorstandswahlen.  

7. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 10 Prozent 

der Vereinsmitglieder vertreten sind oder sich i. S. d. § 8 Nr. 4 an der 



 
 

Beschlussfassung beteiligen. Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, 

entscheidet bei der Beschlussfassung der Mitgliederversammlung die 

Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Stimmengleichheit gilt als 

Ablehnung. Stimmenenthaltungen bleiben außer Betracht. 

8. Die Abstimmung muss schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Drittel der bei 

der jeweiligen Abstimmung anwesenden Mitglieder dies beantragt. Zu den 

„vertretenen Mitgliedern” zählen auch die durch Bevollmächtigung im Sinne 

des § 8 Nr. 4 der Satzung vertretenen Mitglieder.  

 

§ 9 Vorstand 

1. Der Vorstand des Vereins besteht aus mindestens vier und höchstens 13 

Personen, nämlich: 

 dem/der Vorsitzenden, 

 dem/der stellvertretenden Vorsitzenden, 

 dem/der Schatzmeister/in und 

 dem/der Schriftführer/in und 

 bis zu neun weiteren Personen. 

2. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Mitglieder des 

Vorstandes, darunter der/die Vorsitzende oder der/die stellvertretende 

Vorsitzende, vertreten. 

3. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei 

Jahren, vom Tage der Wahl an gerechnet, gewählt; er bleibt jedoch so lange 

im Amt, bis eine Neuwahl erfolgt ist. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu 

wählen. Die Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist möglich. 

4. Der Vorstand bleibt beschlussfähig, wenn die Hälfte, mindestens aber vier 

seiner Mitglieder, darunter der/die Vorsitzende oder der/die stellvertretende 

Vorsitzende, vertreten sind.  

5. Die Beschlussfassung erfolgt durch Mehrheitsbeschluss der anwesenden 

Vorstandsmitglieder. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. 

Stimmenenthaltungen bleiben außer Betracht.  

6. Im Fall eines vorzeitigen Ausscheidens eines Vorstandsmitgliedes wählt der 

„Restvorstand” selbst eine/n Nachfolger/in. Der/Die vom „Restvorstand“ 

gewählte Nachfolger/in muss durch die nächste Mitgliederversammlung 

bestätigt werden; § 9 Nr. 3 Satz 1 gilt von diesem Zeitpunkt an entsprechend. 

Im Falle einer Ablehnung wählt die Mitgliederversammlung ein neues 

Vorstandsmitglied. 

7. Der Vorstand ist für folgende Aufgaben verantwortlich: 

 Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Aufstellung der 

Tagesordnung; 

 Einberufung der Mitgliederversammlung; 

 Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung; 

 Aufstellung eines Haushaltsplanes für jedes Geschäftsjahr; 

 Buchführung; 



 
 

 Bestellung eines/r eventuellen Geschäftsführers/in, dem/der das Recht 

eingeräumt wird, an den Sitzungen des Vorstands teilzunehmen;  

 Aufstellung einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführung des 

Vorstands; 

 Erstellung eines Jahresberichtes; 

 Abschluss und Kündigung von Arbeitsverträgen; 

 Entscheidung über die Aufnahme von assoziierten Mitgliedern; 

 Treuhänderische Verwaltung von Projektgeldern; 

 Akquisition von Spenden, Sponsorengeldern und Fördermitteln; 

 

§ 10 Satzungsänderungen 

1. Satzungsänderungen können, außer in den durch § 10, 2 geregelten 

Ausnahmen, nur von der Mitgliederversammlung beschlossen werden. Zur 

Änderung der Satzung ist eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen 

gültigen Stimmen erforderlich. Über Satzungsänderungen kann in der 

Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn auf diesen 

Tagesordnungspunkt bereits in der Einladung zur Mitgliederversammlung 

hingewiesen wurde und der Einladung sowohl der bisherige als auch der 

vorgesehene neue Satzungstext beigefügt worden waren. 

2. Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus 

formalen Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus 

vornehmen. Für die entsprechenden Änderungen ist eine Vorstandssitzung 

einzuberufen. Diese Satzungsänderungen müssen allen Vereinsmitgliedern 

alsbald schriftlich mitgeteilt werden. 

 

§ 11 Beurkundung von Beschlüssen 

1. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll 

aufzunehmen, das von dem/der jeweiligen Versammlungsleiter/in und dem/der 

Schriftführer/in zu unterzeichnen ist. Es soll folgende Feststellungen enthalten: 

Ort und Zeit der Versammlung, die Person des/der Versammlungsleiters/in 

und des/der Protokollführers/in, die Zahl der erschienenen Mitglieder, die 

Tagesordnung, die einzelnen Abstimmungsergebnisse und die Art der 

Abstimmung. Bei Satzungsänderungen soll der genaue Wortlaut angegeben 

werden. 

2. Die in Vorstandssitzungen verfassten Beschlüsse sind schriftlich 

niederzulegen und vom Vorstand zu unterzeichnen. Über wesentliche 

Beratungsinhalte der Vorstandsitzungen sowie deren Beschlüsse ist ein 

Protokoll zu veröffentlichen. 



 
 

 

§ 12 Auflösung des Vereins 

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit einer 

Stimmenmehrheit von drei Vierteln der in dieser Versammlung anwesenden 

und vertretenen Mitglieder beschlossen werden. Mindestens 40 Prozent der 

Vereinsmitglieder müssen auf diese Weise an der Beschlussfassung beteiligt 

sein. Der Beschluss kann nur nach rechtzeitiger Ankündigung in der Einladung 

zur Mitgliederversammlung gefasst werden. 

2. Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind zwei von 

der Mitgliederversammlung bestimmte Vorstandsmitglieder gemeinsam 

vertretungsberechtigte Liquidatoren.  

3. Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend für den Fall, dass der 

Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit 

verliert. 

4. Bei der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seiner steuerbegünstigenden 

Zwecke fällt das Vermögen an eine juristische Person des öffentlichen Rechts 

oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für die 

Erhaltung oder Stärkung der biologischen Vielfalt in Gemeinden, Städten und 

Landkreisen. Das Vermögen muss ausschließlich und unmittelbar zu 

gemeinnützigen Zwecken verwendet werden.  

 

Diese Satzung wurde in der Gründungsversammlung am 1. Februar 2012 in 

Frankfurt am Main beschlossen. 


